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   Anlage 1 – Mietbedingungen 
 

§ 1 Begründung des Vertragsverhältnisses 

1) Die mietweise Überlassung der Räume und Einrichtun-
gen des Hauses der Geschichte BW im Gebäude Kon-
rad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart bedarf eines 
schriftlichen Vertrages, dessen Bestandteile die im 
Mietvertrag getroffenen Vereinbarungen und diese 
Mietbedingungen sind. 

2) Eine Terminvormerkung ist für das HAUS DER GE-
SCHICHTE BW bis zur schriftlichen Bestätigung durch 
das HAUS DER GESCHICHTE BW unverbindlich. 

 

§ 2 Mieträume und Mietzeit (Vertragsgegenstand) 

1) Die im Mietvertrag näher bestimmten Räume und Ge-
genstände werden dem Mieter zu dem dort vereinbar-
ten Zweck und für die vereinbarte Zeit überlassen. Die 
Räume werden mit der im Mietvertrag genannten Be-
stuhlung vermietet. 

2) Die vorgenannten Räumlichkeiten werden vor Beginn 
jeglicher Arbeiten durch Beauftragte des HAUSES DER 
GESCHICHTE BW an den Mieter übergeben. 

3) Nach Ablauf der Mietzeit und nach Beendigung jeglicher 
Arbeiten werden die Räumlichkeiten in gleicher Weise 
zurückgegeben. Es ist hierzu ein Abnahmetermin mit 
dem Vermieter zu vereinbaren. 

4) Der Mieter muss durch die Bereitstellung von Aufsichts-
personal und durch geeignete, mit dem Vermieter ab-
gestimmte Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass 
weitere Räumlichkeiten im Gebäude Konrad-Adenauer-
Str. 16, Stuttgart während der Veranstaltung durch Be-
sucher*innen, Personal und sonstige Personen weder 
in Anspruch genommen noch betreten werden. 

 

§ 3 Zustand und Nutzung des Vertragsgegenstandes 

1) Der Vertragsgegenstand wird in dem bestehenden 
(dem Mieter bekannten) Zustand überlassen. Er gilt als 
ordnungsgemäß übergeben, wenn der Mieter Mängel 
nicht unverzüglich bei Übergabe beim HAUS DER GE-
SCHICHTE BW geltend macht. 

2) Die generellen Öffnungszeiten des Gebäudes Konrad-
Adenauer-Str. 16, Stuttgart sind dienstags bis sonntags 
jeweils von 10 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 
21 Uhr. Falls die Räumlichkeiten vom Mieter außerhalb 
dieser Öffnungszeiten benötigt werden, bedarf dies der 
gesonderten Zustimmung des HAUSES DER GE-
SCHICHTE BW. Soweit durch diese Nutzung Mehrkos-
ten entstehen, hat diese der Mieter zu tragen. 

3) Der Vertragsgegenstand darf vom Mieter nur zu im 

Mietvertrag genannten Zweck genutzt werden. Die 
Überlassung an Dritte ist nicht zulässig. 

4) Während der Veranstaltung eingetretene Beschädigun-
gen in oder an dem Vertragsgegenstand sind dem 
HAUS DER GESCHICHTE BW unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 

5) Beginn und Ende der Mietdauer und der Veranstaltung 

richten sich nach den im Mietvertrag festgesetzten Zei-
ten. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ver-
anstaltung zum vereinbarten Zeitpunkt beendet wird 
und die gemieteten Räume innerhalb einer Stunde nach 
Veranstaltungsende geräumt werden. Das Gebäude 
wird eine Stunde, die Mieträume werden eine halbe 
Stunde vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung geöff-
net. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform und sind Bestandteil des Mietvertrages. 
Fällt die Auf- bzw. Abbauzeit einer Veranstaltung in den 
Zeitraum außerhalb der Öffnungszeiten des Museums, 
fallen Zusatzkosten an. 

6) Zum Mietobjekt gehört auch – soweit benötigt – die Gar-
derobeneinrichtung. 

7) Die technischen Anlagen (auch Beamer etc.) im Ge-
bäude Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart dürfen nur 
von Beauftragten des HAUSES DER GESCHICHTE 
BW – gegen Kostenersatz – bedient werden. Eigene 
Geräte dürfen vom Mieter benutzt werden.  

8) Das Haus der Geschichte stellt keine freien Parkplätze 
zur Verfügung. Kostenpflichtige Parkhäuser befinden 
sich in unmittelbarer Nähe des Hauses. 

9) Anlieferungen erfolgen nach Anmeldung über die Eu-
genstraße. Die Zufahrt zum Haus der Geschichte ist 
durch Poller gesperrt. Die Straße darf nur zur Anliefe-
rung oder Abholung befahren werden. Dort darf nicht 
geparkt werden.  

10) Den Beauftragten des HAUSES DER GESCHICHTE 
BW ist auf Verlangen Zutritt zu den Veranstaltungen zu 
gewähren. Ihren Weisungen ist Folge zu leisten. 

11) Die Hausordnung für den Veranstaltungsbereich des 
Gebäude Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart ist Be-
standteil der Mietbedingungen und vom Mieter zu be-
achten. 

 

§ 4 Änderungen am Vertragsgegenstand, Dekoration 

1) Das Gebäude Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart ist 
ein als Museum hergerichtetes Gebäude. Deshalb ist 
das Bekleben jeglicher Oberflächen (Wände, Säulen, 
Böden etc.) untersagt. Änderungen in und am Vertrags-
gegenstand, dazu gehören auch alle Einrichtungsge-
genstände, sind grundsätzlich nicht gestattet. 
Befestigungen von Dekorationen und sonstigen Halte-
rungen im Gebäude Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart 
sowie das Verlegen von Bodenbelägen dürfen nur nach 
vorheriger Zustimmung durch das HAUS DER GE-
SCHICHTE BW und nur mit rückstandsfreiem, leicht 
klebendem Klebeband erfolgen. 

2) Das Anbringen bzw. Aufstellen von Präsentationen, De-
korationen, Mobiliar und sonstige Aufbauten im Ge-
bäude Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart bedürfen der 
frühzeitigen Zustimmung des HAUSES DER GE-
SCHICHTE BW. Diesem ist hierüber spätestens zwei 
Wochen vor der Veranstaltung ein detaillierter Plan vor-
zulegen. Der Mieter hat den ursprünglichen Zustand der 
Mietsache unmittelbar nach Veranstaltungsende auf ei-
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gene Rechnung und auf eigenes Risiko wieder herzu-
stellen bzw. herstellen zu lassen. 

3) Die Werbung für die Veranstaltung ist Sache des Mie-
ters. Die Werbemaßnahmen für die Veranstaltung dür-
fen nicht im Namen des Hauses der Geschichte er-
folgen. 

4) Werbe- und Präsentationsflächen außerhalb des Ge-
bäudes Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart, stehen 
grundsätzlich nicht zur Verfügung. 
 

§ 5 Pflichten des Mieters 

1) Der Mieter hat bis spätestens vier Wochen vor der Ver-
anstaltung sämtliche Leistungen, organisatorischen 
und technischen Details, den Beginn und das Ende der 
Veranstaltung, die Aufplanung der Versammlungs-
stätte, -räume und -flächen, dem HAUS DER GE-
SCHICHTE BW mitzuteilen. Zu den organisatorischen 
und technischen Details gehören insbesondere: 

► der Name seines Veranstaltungsleiters, 

► die Größe und die Anordnung von ggf. aufzubau-

enden Bühnen, Podien oder vergleichbaren Auf-
bauten, 

► die erwartete Besucher*innenanzahl und die Be-
stuhlungsart, 

► die evtl. benötigte bühnen-, beleuchtungstechni-
sche oder sonstige technische Einrichtungen  

► das evtl. Einbringen von Ausschmückungen, Deko-
rationen, Ausstattungen (Brandschutzklassen 
nachweisen). 

2) Der Mieter ist verpflichtet, soweit erforderlich, seine Ver-
anstaltung steuerlich anzumelden, sich notwendige be-
hördliche Genehmigungen rechtzeitig zu beschaffen 
und anlässlich der Veranstaltung öffentliche Abgaben 
und GEMA-Gebühren pünktlich zu entrichten. 

3) Der Mieter ist für die Erfüllung aller anlässlich der Be-
nutzung zu treffenden bau-, feuer-, sicherheits-, ge-
sundheits- sowie ordnungspolizeilichen Maßnahmen 
verantwortlich. Die festgesetzten Besucher*innen-
höchstzahlen dürfen nicht überschritten werden. 

4) Bei bewirtschafteten Veranstaltungen am Wochenende 
hat auf Verlangen des Vermieters eine Sonderreinigung 
zu erfolgen. Die Kosten hierfür hat der Mieter zu tragen. 

5) Auf allen Drucksachen, Plakaten, Eintrittskarten, Einla-
dungen etc. ist der Veranstalter anzugeben, um kennt-
lich zu machen, dass ein Rechtsverhältnis zwischen 
Veranstaltungsbesucher*innen und Mieter besteht; 
nicht zwischen Besucher*innen, Dritten und dem Ver-
mieter. 

6) Der Mieter hat wegen der mit der Veranstaltung verbun-
denen Risiken für ausreichenden Versicherungsschutz 
zu sorgen und auf Verlangen des Vermieters dessen 
Bestehen durch Vorlage einer Bestätigung des Versi-
cherungsunternehmens nachzuweisen.  

 

§ 6 Benutzungsentgelt 

1) Der Mieter hat für die Überlassung von Räumlichkeiten 
und die Nutzung von Einrichtungen im Gebäude Kon-
rad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart ein Benutzungsentgelt 
zu entrichten. Dieses setzt sich zusammen aus: 

a) den Kosten nach dem jeweils geltenden Entgeltver-
zeichnis (Preisliste) und 

b) dem vertraglich vereinbarten Entgelt für Dienstleis-
tungen und sonstige Nebenleistungen des HAUSES 
DER GESCHICHTE BW oder Dritter. 

2) Das Entgelt wird mit Rechnungserteilung fällig. Bei Zah-
lungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem in § 247 Abs. 1 BGB festgelegten 
Basiszinssatz erhoben. In Fällen, in denen ein Verbrau-
cher (nach § 13 BGB jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder 
ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann) nicht beteiligt 
ist, erhöht sich der Verzugssatz auf 8 Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. 

 
 
§ 7 Bewirtschaftung 

1) Eine etwaige Bewirtung hat der Mieter auf eigene Kos-
ten und eigene Initiative zu erbringen. 

 
2) Veranstaltungen, an denen das Haus der Geschichte 

nicht beteiligt ist, dürfen nur durch das Restaurant „tem-

pus“ mit Essen und Trinken beliefert werden. Wenn der 
Nutzer einen anderen Caterer wünscht oder selbst Es-
sen und Trinken anbieten will, muss er (in der Regel ge-
gen eine Ausgleichszahlung) Einvernehmen mit dem 
Betreiber des Restaurants „tempus“ herstellen. Das 
Haus der Geschichte weist ausdrücklich darauf hin, 
dass das Restaurant völlig unabhängig vom Haus der 
Geschichte betrieben wird und in keiner Weise in Ver-
einbarungen zwischen dem Haus der Geschichte und 
externen Nutzern eingebunden ist.  

 
 

§ 8 Rücktritt vom Vertrag 

1) Der Mieter ist bis zwei Wochen vor dem vereinbarten 
Mietbeginn zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

Bei Vertragsrücktritt tatsächlich entstandene bzw. ent-
stehende Kosten des Vermieters für Nebenleistungen 
bis zur Geltendmachung des Rücktrittsrechtes sind vom 
Mieter in jedem Falle in voller Höhe zu erstatten. Der 
Rücktritt ist schriftlich gegenüber dem HAUS DER GE-

SCHICHTE BW geltend zu machen. 

2) Das HAUS DER GESCHICHTE BW ist berechtigt, vom 
Mietvertrag fristlos zurückzutreten, wenn: 

a) vom Mieter zu erbringende Zahlungen und gegebe-
nenfalls die Bestätigung einer Versicherungsgesell-
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schaft nicht rechtzeitig entrichtet bzw. vorgelegt wer-

den; 

b) durch die Veranstaltung eine Störung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist; 

c) das Mietobjekt infolge höherer Gewalt nicht zur Ver-
fügung gestellt werden kann oder 

d) den Mieter treffende vertragliche Verpflichtungen von 
diesem nicht beachtet werden, insbesondere wenn 
die Anzeigepflicht nach § 6 Abs. 1 nicht oder nicht 
rechtzeitig erfüllt wird. 

Der Mieter kann in diesen Fällen keinen Entschädigungs-
anspruch gegenüber dem HAUS DER GESCHICHTE BW 
geltend machen. Die beim HAUS DER GESCHICHTE BW 
bis zur Erklärung der fristlosen Kündigung für die Vorberei-
tung der Veranstaltung entstandenen Kosten sind vom Mie-
ter zu erstatten. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens durch das HAUS DER GE-
SCHICHTE BW bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 9 Haftung 

1) Der Mieter haftet dem HAUS DER GESCHICHTE BW 
für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Be-
schädigungen und Verluste an der Mietsache und, so-
weit dies im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
steht, an den sonstigen Einrichtungen im Gebäude Kon-
rad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart, ohne Rücksicht darauf, 
ob die Beschädigung durch ihn, seine Beauftragten o-
der durch Teilnehmer an der Veranstaltung entstanden 
ist. 

2) Die Beauftragten des HAUSES DER GESCHICHTE 
BW üben gegenüber dem Mieter das Hausrecht aus. Im 
Übrigen überträgt das HAUS DER GESCHICHTE BW 
dem Mieter während der Mietzeit das Hausrecht in dem 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstal-
tung erforderlichen Umfang. 

3) Die vom Mieter zu vertretenden Schäden werden vom 
HAUS DER GESCHICHTE BW auf Kosten des Mieters 
behoben. Das HAUS DER GESCHICHTE BW kann den 
Nachweis des Abschlusses einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung verlangen. 

4) Für Personenschäden und für Sachschäden an den 
vom Mieter, von den von ihm Beauftragten oder Dritten 
aus Anlass dieser Veranstaltung eingebrachten Gegen-
ständen übernimmt das HAUS DER GESCHICHTE BW 
keine Haftung. Die Sicherung und Versicherung der ein-
gebrachten Gegenstände ist Sache des Mieters und 
geht zu seinen Lasten. 

5) Der Mieter hat für Schadenersatzansprüche einzu-
stehen, die aus Anlass seiner Veranstaltung gegen das 
HAUS DER GESCHICHTE BW geltend gemacht wer-
den; einschließlich entstehender Mehrkosten und Ein-
nahmeausfälle für nachfolgende Veranstaltungen, die 
durch die Veranstaltung des Mieters verursacht wurden. 
Dies gilt nicht, soweit diese Schadenersatzansprüche 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit Beauftragten des 
HAUSES DER GESCHICHTE BW zurückzuführen sind. 

Sofern das HAUS DER GESCHICHTE BW wegen die-
ser Schadenersatzansprüche in Anspruch genommen 
wird, ist der Mieter verpflichtet, das HAUS DER GE-
SCHICHTE BW einschließlich entstehender Prozess- 
und Nebenkosten freizustellen. 

6) Bei Versagen irgendwelcher Einrichtungen im Gebäude 
Dorotheenstr. 10, Stuttgart, Betriebsstörungen oder bei 
sonstigen die Veranstaltung beeinträchtigenden Ereig-
nissen haftet das HAUS DER GESCHICHTE BW ledig-
lich, wenn diese Ereignisse von Beauftragten des 
HAUSES DER GESCHICHTE BW vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet wurden. 
 

7) Bei Veranstaltungen mit besonderem Aufbau und Prä-
sentation hat der Mieter auf Verlangen des HAUSES 
DER GESCHICHTE BW eine eigene Haftpflichtversi-
cherung nachzuweisen. 

 

§ 10 Herausgabe der Mietsache 

Der Mieter hat die Mietsache zu der im Mietvertrag festge-
setzten Zeit zu räumen und die Mietsache herauszugeben. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann das 
HAUS DER GESCHICHTE BW auf Kosten und Gefahr des 

Mieters räumen lassen. Der Mieter haftet für alle sich hie-
raus für das HAUS DER GESCHICHTE BW und Dritte er-
gebenden Schäden. 
 

§ 11 Nebenabmachungen 

1) Andere als im Mietvertrag und dessen Anlagen nieder-
gelegte Vereinbarungen wurden nicht getroffen, Ände-
rungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

2) Sollten sich einzelne Vertragsbestimmungen als rechts-
unwirksam erweisen, wird die Wirksamkeit der Bestim-
mungen im Übrigen hiervon nicht berührt. Beide Ver-
tragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, anstelle 
der rechtsunwirksamen Bestimmungen sinn- und 
zweckentsprechende Vereinbarungen zu treffen. 
 

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1) Erfüllungsort für die Vertragsparteien ist Stuttgart. 

2) Gerichtsstand ist Stuttgart. Gehört der Mieter nicht zu 
dem in §38 Abs. 1 und 2 ZPO aufgeführten Personen-
kreis, so gilt diese Gerichtsstandvereinbarung nur für 
den Fall, dass der Mieter nach Vertragsabschluss sei-
nen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
aus dem Bereich der Bundesrepublik Deutschland ver-
legt oder seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. 
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Diese Hausordnung bestimmt die Rechte und Pflichten von Besucher*innen während ihres Aufenthalts. Die 

Weisungen der Beauftragten des Hauses der Geschichte sind zu befolgen. 

 

Garderobe 
Das Betreten der Ausstellungsräume mit sperrigen Gegenständen aller Art (z.B. Regenschirmen, Regenbeklei-
dung, Rucksäcken und Tragetaschen größer als DIN-A4) ist nicht erlaubt. Im Zweifel entscheidet das Aufsichts-
personal. Zur Aufbewahrung solcher Gegenstände sowie von Mänteln, Jacken etc. stehen Schließfächer auf 
Ebene 3 zur Verfügung. Für den Inhalt der Schließfächer wird keine Haftung übernommen.  
 
Wickelraum  
Ein Wickelraum befindet sich auf Ebene 3 im Bereich der Besuchergarderoben. 
 
Minderjährige mit Begleitpersonen 
Lehrkräfte bzw. die jeweiligen Erziehungsberechtigten sind verantwortlich für das angemessene Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Begleitung befinden.  
 
Tiere  
Tiere dürfen mit Ausnahme von ausgebildeten Begleithunden nicht in das Museumsgebäude mitgenommen wer-
den. 
 
Foto- und Videoaufnahmen 
Fotografieren für den privaten Gebrauch ist ohne Blitz, Stativ und Selfie-Stick erlaubt. Professionelle Film- und 
Fotoaufnahmen sind nur nach vorheriger Absprache unter der Mailadresse presse@hdgbw.de möglich. Expo-
nate, die aus rechtlichen Gründen nicht fotografiert werden dürfen, sind entsprechend gekennzeichnet.  
 
Telefonieren  
In den Ausstellungsbereichen ist Telefonieren nicht erlaubt, um andere Besucher*innen nicht zu stören.  
 
Essen und Trinken 
In der Ausstellung sind Essen und Trinken nicht erlaubt, damit die historischen Objekte nicht beschädigt werden. 
Mitgebrachte Getränke und Speisen können im Museumsfoyer verzehrt werden. Im gesamten Gebäude besteht 
Rauchverbot. 
 
Räder  
Im Haus und im Außenbereich ist die Benutzung von Inline-Skates, Fahrrädern, Skateboards etc. aus Sicher-
heitsgründen verboten. Kinderwagen und Rollstühle sind in allen Ausstellungsbereichen herzlich willkommen.  
 
Aufsichts- und Sicherheitsdienst 
Den Anweisungen des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes ist Beachtung zu schenken. Dieser übt in Vertretung 
das Hausrecht aus.  
 
Lob und Kritik  
Wir freuen uns über Ihr Lob und nehmen Ihre Kritik ernst. Gerne können Sie Ihre Anmerkungen in das Besucher-
buch im Eingangsfoyer eintragen. An der Informationstheke können Sie sich einen Feedback-Bogen geben las-
sen. Ihre Anliegen können Sie auch per E-Mail (feedback@hdgbw.de) oder per Post (Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg, Urbansplatz 2, 70182 Stuttgart) an uns senden.  

 
Stuttgart, Mai 2021, Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger, Direktorin

mailto:presse@hdgbw.de
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Mit dem Merkblatt zur Sicherheit werden die sicherheitsrechtlichen Anforderungen für Veranstaltungen 

im Gebäude Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart umgesetzt. Der Mieter hat sicherzustellen, dass diese 

Sicherheitsbestimmungen von ihm und von allen weiteren mit der Planung und Durchführung der Ver-

anstaltung beauftragten Personen und Firmen eingehalten werden. 

 

 

1. Die mit dem Vermieter vereinbarte Belegung (Anzahl der Besucher*innen, Anordnung der Bestuhlung und der 

Aufbauten, Fluchtwege) darf nicht verändert werden. 

2. Alle gekennzeichneten Fluchtwege in den gemieteten Veranstaltungsräumen und den dazugehörigen Verkehrs-

flächen müssen ständig freigehalten werden und alle Türen von Rettungswegen müssen unverschlossen sein. 

3. Durch Beauftragte des Mieters verlegte Leitungen und Kabel müssen so verlegt bzw. abgedeckt werden, dass 

sie gefahrlos überquert werden können und die ungehinderte Benutzbarkeit der Fluchtwege nicht beeinträchtigt 

wird. 

4. Die Standsicherheit aller durch Beauftragte des Mieters errichteten Ein- und Aufbauten muss unter Berücksich-

tigung der baurechtlichen Vorschriften und statischen Erfordernisse gewährleistet sein. 

5. Die Betriebssicherheit und ordnungsgemäße Ausführung der durch Beauftragte des Mieters eingebrachten tech-

nischen Anlagen und elektrischen Einrichtungen muss gewährleistet sein. 

6. Sämtliche zur Einrichtung, Ausstattung und Ausschmückung verwendeten Materialien müssen mindestens 

schwerentflammbar (Klasse B 1 nach DIN 4102) sein. 

7. Offenes Feuer, brennbare Flüssigkeiten und Gase, pyrotechnische Gegenstände und Anzündmittel und andere 

explosionsgefährliche Stoffe dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden. 

8. Feuerlöschanlagen, Feuerlöscher und Feuermelder in den gemieteten Veranstaltungsräumen und dazu gehöri-

gen Verkehrsflächen dürfen nicht verdeckt oder verbaut werden. 

9. Ein Sicherheitskonzept muss aufgestellt, ein Ordnungsdienst und/oder ein Sanitätsdienst muss eingerichtet wird, 

wenn es aufgrund der Art oder der Größe der Veranstaltung vom Vermieter verlangt wird. 

10. Für die Überwachung der etwaig notwendigen Einhaltung der Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung 

ist die Landeshauptstadt Stuttgart zuständig. Bei Verstößen kann die Landeshauptstadt Stuttgart ein Bußgeld 

von bis zu 50.000 € verhängen. 

 

 


